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Kleine Anfrage Livia Munz, 
«Wertschätzung gegenüber Lehrpersonen» (Nr. 24/2023) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
      
Mit Datum vom 9. Mai 2023 hat Grossstadträtin Livia Munz eine Kleine Anfrage 
zum Thema «Verpflegungsabzug bei Lehrpersonen für Mittwochnachmittag» ein-
gereicht. 

 

Einleitende Bemerkungen: 

Die Steuergesetzgebung erfolgt in der Schweiz auf Eidgenössischer und kantona-
ler Ebene. Ebenso werden die Weisungen dazu auf diesen Ebenen erlassen. Die 
städtische Steuerverwaltung ist für den Vollzug zuständig und veranlagt die Steu-
ern für die natürlichen Personen. Dabei muss die städtische Steuerverwaltung die 
übergeordneten Vorgaben einhalten und hat keinen Spielraum, eine eigene Praxis 
festzulegen. 

Basierend auf einem von der kantonalen Dienststelle «Primar- und Sekundarstufe 
I» herausgegebenen Merkblatt machten viele Lehrpersonen in ihrer Steuererklä-
rung einen Verpflegungsabzug für fünf Tage pro Woche geltend. Wie alle anderen 
Steuerverwaltungen im Kanton wurde auch die städtische Steuerverwaltung ange-
wiesen, die Verpflegungskosten bei Lehrpersonen für den Mittwochnachmittag zu 
kürzen. Die kantonale Steuerverwaltung verwies in einer Mitteilung darauf, dass 
das Merkblatt aus dem Erziehungsdepartement nicht von der Steuerverwaltung 
genehmigt wurde und die kantonale Steuerkommission die bestehende Praxis erst 
kürzlich wieder bestätigt hat.  

Die Stadt Schaffhausen hat der kantonalen Steuerverwaltung im Zusammenhang 
mit der Beantwortung der vorliegenden kleinen Anfrage das Anliegen mitgeteilt.  
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Beantwortung der Fragen im Einzelnen: 

1. Sind Sie auch der Meinung, dass Lehrpersonen, die 100% arbeiten, auf ihren 
Arbeitsplatz im Schulhaus während 5 Tage pro Woche angewiesen sind und 
die vorgegebene Jahresarbeitszeit erfüllen? 

2. Weshalb akzeptiert die Stadt Schaffhausen das Faktenblatt «Verpflegungsab-
zug bei Lehrpersonen für den Mittwochnachmittag» des Erziehungsdeparte-
mentes nicht? 

Dem Stadtrat ist durchaus bewusst, dass Lehrpersonen auch während unter-
richtsfreien Zeiten arbeiten und einen Teil ihrer Aufgaben erledigen. Die Wei-
sungen zu Steuerveranlagungen werden jedoch von der kantonalen Steuerver-
waltung definiert und die Stadt ist lediglich für deren Vollzug zuständig.  

3. Hätte die Akzeptanz des Mittwochnachmittags als Verpflegungsabzug eine fi-
nanzielle Auswirkung auf die Stadt Schaffhausen? Falls ja, in welcher Höhe?  

Die Zulassung des Verpflegungsabzugs für Lehrpersonen im Vollzeitpensum 
würde in der Stadt Schaffhausen zu Mindererträgen bei den Steuern von unge-
fähr 60 bis 150 Franken pro Jahr und Steuerpflichtigen (Schätzung je nach steu-
erpflichtigem Einkommen) führen.  

4. Ist die städtische Steuerverwaltung bereit die Situation nochmals neu zu über-
denken und den Beruf der Lehrpersonen den heutigen Anforderungen mit Be-
rufsauftrag und Jahresarbeitszeit anzupassen? Falls nein, weshalb nicht? 

Es ist die Aufgabe der kantonalen Steuerverwaltung, eine Praxisänderung ge-
gebenenfalls zu überprüfen. Die städtische Steuerverwaltung kann keine Ände-
rung erlassen. 

5. Wo ist die städtische Steuerverwaltung bereit den Lehrpersonen entgegenzu-
kommen, falls sie keine Anpassung vornehmen möchte? Gibt es dann die Mög-
lichkeit einer zusätzlichen Wegpauschale, oder kann ein Zimmer im Eigenheim 
als Büro abgezogen werden? Hat die Steuerverwaltung andere Vorschläge, um 
den Lehrpersonen entgegenzukommen? 

Die städtische Steuerverwaltung ist lediglich für den Vollzug der auf übergeord-
neter Ebene gemachten Weisungen zuständig und hat das Anliegen der kanto-
nalen Steuerverwaltung mitgeteilt.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

IM NAMEN DES STADTRATS 
 
 
 
Peter Neukomm Marijo Caleta 
Stadtpräsident Stadtschreiber i.V. 


